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NOTIZEN [BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] UEBER DAS BUENDNIS [DER KATH.
ORTE] MIT MAILAND/SPANIEN RESP . [DER EIDG . ORTE] MIT
OESTERREICH [ERBEINUNG]

1 . "Es ist Jn dem spannischen Jnstrument urrib Absezung der spanischen Pention



ZI/40

ein Articel begriffen 3 wegen Uslegung der Erbeinung s das wir Eidtgrossen
nit mehr nach unserem fryen Willen unsere Völcher Jn Anderen Kriegsdien¬
sten dürffen züchen lassen . " Durch eine derartige Auslegung aber

werde ihre Freiheit beschnitten.

2 . Eine Auslegung der Erbeinung stehe aber nicht nur den mit
Spanien verbündeten sondern allen XIII und Zugewandten Orten
zu . Dass diese nicht von allen genau gleich ausgelegt werde,
bewiesen verschiedene badische Abschiede . "Zum Exempel es lassen
noch hüttigen dags undterschidliche ohrt 3 welche Jn der erb Einigung
auch begriffen Ire Völker In andere Landt dienen . " Vielmehr herrsche
bei Oesterreich und den eidg . Orten allgemein die Meinung vor,
dieses Bündnis beschränke sich vor allem darauf , dass keiner

"gegen den anderen In kriegliche Uffruhr sich begebe" 3 noch dies sei¬
nen [ in Frankreich dienenden ] Leuten gestatten solle , sondern
diese allenfalls [aus den franz . Diensten ] heimzumahnen habe.

3 . Die Erbeinung sei 1511 mit Kaiser Maximilian I . , dem Vormund
von Herzog Karl , dem [späteren ] Erzherzog von Oesterreich und
Herzog von Burgund , aufgerichtet worden und nicht mit dem Kö¬
nig von Spanien . Wenn nun aber der König von Spanien inzwischen
ehemals oesterreichische Länder hinzuerworben habe , hätte er
bezüglich dieser Gebiete mit den eidg . Orten die Erbeinung er¬
neuern müssen . Da dies jedoch nicht geschehen sei , berühre
die Erbeinung das mailändische Bündnis in keiner Weise.

4 . Das Haus Oesterreich habe schon seit vielen Jahren die Erbei¬

nungsgelder [ für Zug ] - nämlich jährlich 200 rheinische Gul¬
den - nicht mehr ausbezahlt und seit 10 Jahren auch keine Er¬

neuerung mehr begehrt , womit eigentlich das Bündnis als auf¬
gehoben zu betrachten sei . Eine solche Regelung sehe ja auch
das obgenannte span . Reduktionsinstrument vor.
Da nun aber diese Fragen noch nicht vor die Höchste Gewalt
[Landsgemeinde ] gekommen seien und diese zudem den allge¬
meinen Freiheiten zuwiderliefen , ferner darüber alle XIII und

Zugewandten Orte zu entscheiden hätten , weigere sich [Ammann
und Rat von Stadt und Amt Zug ] ,gleich wie Freiburg , diesen Ar¬
tikeln [des span . Instrumentes ] zuzustimmen.
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